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Mitteilung Berlin, den 30. September 2020 

 Die 27. Sitzung des Unterausschusses 
findet statt am  
Mittwoch, dem 7. Oktober 2020, 15:00 Uhr 
Paul-Löbe-Haus 
Sitzungssaal: 2.600 

Sekretariat 
Telefon: +49-30-227 33653 
Fax: +49-30-227 36131 

Sitzungssaal 
Telefon: +49-30-227 30303 
Fax: +49-30-227 36346 

  

Tagesordnung - Öffentliche Anhörung 

 

Einziger Tagesordnungspunkt  

75 Jahre Vereinte Nationen 

 
 

Geladene Sachverständige: 
 
 

Hannah Birkenkötter LL.M. 
Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten 
Nationen (DGVN)  
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie  
Humboldt-Universität zu Berlin  
 

 

  
Professor Dr. Nicole Deitelhoff 
Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt am 
Main 
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Professor Dr. Manuel Fröhlich 
Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und Außenpolitik 
Universität Trier 
 
 
Professor Dr. Carlo Masala 
Institut für Politikwissenschaft 
Universität der Bundeswehr München 
 
 
Dr. Ronny Patz 
Hertie School of Governance, Berlin  
 
 
 
Dr. h.c. Hans-Christof von Sponeck 
1968 - 2000 im Dienst der Vereinten Nationen - Leiter der VN-Büros in Botswana, Pakistan 
und Indien; Direktor des Europa-Büros des UNDP; zuletzt Beigeordneter Generalsekretär und 
Humanitärer Koordinator der VN für den Irak 
 
 
 

 
 
 
 
Ulrich Lechte, MdB 
Vorsitzender  
 
 

   
Allgemeine Informationen: 
 
 
Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen (abrufbar auf der Website des Deutschen 
Bundestages, unter www.bundestag.de/mediathek) übertragen und kann anschließend 
über die Mediathek des Bundestages abgerufen werden.  
 
Aufgrund der allgemeinen Beschränkungen durch Covid 19 und des Abstandsgebots können 
keine externen Gäste die öffentliche Anhörung besuchen. Auch interne Besucher können 
nur im Einzelfall nach Anmeldung und Bestätigung durch das Sekretariat des Auswärtigen 
Ausschusses zugelassen werden. Die Bestätigung erfolgt kurzfristig. 
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